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RS OGH 1951/9/26 1Ob638/51,
3Ob29/52, 1Ob341/55, 1Ob769/82

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.1951

Norm

ZPO §502 Abs5 F

Rechtssatz

§ 502 Abs 5 ZPO schließt die Anwendung der Absätze 3 und 4 nicht aus, wenn das Berufungsgericht von der gleichen

Rechtsansicht, wie das aufgehobene Urteil des Erstgerichtes ausgegangen ist und dieses nur wegen eines

Verfahrensmangels aufgehoben hat, sowie wenn die zweite Entscheidung des Erstgerichtes sachlich mit dem

aufgehobenen Urteil übereinstimmt.
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